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• Verpflichtung gemäß § 7 OZG i.V.m. § 17 EGovG LSA Basisdienste 
bereitzustellen
� Sachsen-Anhalt wird als Dataport-Trägerland mit anderen Trägerländern und 

Berlin den Lösungsansätzen von Dataport mit der Online-Service-
Infrastruktur (OSI-Plattform) folgen 

• OSI-Plattform wird als Nachfolgelösung zum Government-Gateway 
entwickelt und löst dieses Ende 2019 ab 

• durch OSI steht eine modulare und interoperable Plattform zur Umsetzung 
der Anforderungen des OZG zur Verfügung

• OSI stellt Online-Dienste sowie Basisdienste (z.B. ein Servicekonto) bereit
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• erste Workshops zur Nutzung einzelner Komponenten der OSI-
Plattform und bezüglich der erforderlichen länderspezifischen 
Ausgestaltung haben bereits stattgefunden

• zwingende Voraussetzungen dabei sind die Integration der 
bestehenden Infodienste (Bürger- und Unternehmensservice) und 
die Möglichkeit der Anbindung bereits existierender Onlinedienste 
an die OSI-Plattform, sowohl auf Länderebene als auch auf 
kommunaler Ebene

• Sachsen-Anhalt wird das Servicekonto zur Identifizierung und 
Authentifizierung allen Kommunen über die OSI-Plattform noch im 
Jahr 2019 zur Verfügung stellen



© Ministerium der Finanzen, Juni 2019



08.05.2019

Heiko Zeller | OSI in Sachsen-Anhalt

5

Servicekonto

Postfach

Payment

Kommunales 

Fachverfahren

Enterprise Service Bus

Fachverfahren Fachverfahren

Eingebundener 

Online-Dienst

Angebundene 

Online-Dienst

Angebundene 

Online-Dienst

i Infodienste

Linie 6+

API Gateway

Service 

Connector

Service 

Connector

Online Service Infrastruktur
Eingebundene Dienste 

und Fachverfahren im RZ²

AFM

Planungsstand: 

08.05.2019



© Ministerium der Finanzen, Juni 2019

• im Rahmen von Pilotierungsprojekten am Beispiel von TOP-Leistungen 
werden nachnutzbare Konzepte für die kommunale Ebene erarbeitet 
(„Einer für alle!“)

• mögliche Inhalt dieser Projekte sind: 

– die grundlegende Implementierung der OSI-Plattform unter 
Einbindung der Infodienste (Bürger- und Unternehmensservice) 

– Einbindung des Servicekontos in bestehende Online-Dienste

– die Einbindung neuer bzw. die Anbindung bestehender Online-Dienste 
in OSI

– Anbindung bestehender kommunaler Antrags- und Fallmanagement-
systeme

– Nutzung des AFM aus Schleswig-Holstein (EA 2.0)

– Anbindung bestehender kommunal betriebener Fachverfahren 

• entstandene Blaupausen können nicht nur durch die Kommunen in 
Sachsen-Anhalt genutzt werden, um eine termingerechte und effiziente 
Flächendeckung bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes erreichen 
zu können, sondern  stehen auch den weiteren Dataport-Trägerländern 
zur Nachnutzung zur Verfügung (arbeitsteilige OZG-Umsetzung)
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• Die erfolgreiche Umsetzung des OZG ist eine 
gesamtstaatliche Aufgabe und kann aufgrund der 
Komplexität und der zeitlichen Vorgabe nur mit enger, 
vertrauensvoller und verwaltungsträgerübergreifender 
Zusammenarbeit gelingen! 

• Die Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes ist ein Schwerpunkt. 

• Bis Jahresende wird die kommunale Ebene u.a. über 
verschiedene Veranstaltungsformate über den aktuellen 
Sachstand zur OZG-Umsetzung sowie aktuelle Planungen 
des Landes Sachsen-Anhalt fortlaufend informiert werden. 
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• Sachsen-Anhalt wird noch in 2019 den Kommunen das 

Servicekonto über die OSI-Plattform von Dataport zur 

Verfügung stellen.

• Folgende Konten können angelegt werden:

– Servicekonto 

– Servicekonto Plus 

– Organisationskonto 

– Behördenkonto
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• Registrierung eines Servicekontos
− Mit diesem Konto können alle Online-Dienste ohne Identitätsnachweis nutzen. 

Für die Registrierung benötigen Sie nur eine gültige E-Mail-Adresse.

• Registrierung eines Servicekontos Plus
− Das Servicekonto Plus ermöglicht Ihnen die Nutzung von Online-Diensten, die 

einen Identitätsnachweis erfordern.

− Bei der Registrierung ist die Authentifizierung mittels neuen Personalausweis 
erforderlich.

• Registrierung eines Behördenkontos/ Organisationskontos
− Neben den Behördendaten wird ein Administrator festgelegt. Es kann mehrere 

Administratoren geben. 

− Es können mehrere Benutzer angelegt werden.

− Online-Dienste können im Konto für Schnellzugriff hinterlegt werden.
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• Die jeweilige Verwaltungsleistung legt das anzuwendende 

Vertrauensniveau (niedrig, substanziell, hoch) fest.

• Es gibt folgende Vertrauensniveaus: 

– niedrig = mittels Benutzername + Passwort

– substanziell = Es gibt derzeit noch keine Lösung für substanziell. 

– hoch = mittels neuen Personalausweis


